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	Wahlvorschlag für die Gesamterneuerungswahl des Landrats
vom 6. April 2008
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Gemeinde    
Bezeichnung des Wahlvorschlags (Listenbezeichnung)

Für die Landratswahl werden als Kandidatinnen / Kandidaten vorgeschlagen:

	Name
	
	Vorname
	
	Geburtsjahr
	
	Wohnadresse
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Hinweis: Der Wahlvorschlag darf höchstens soviele Namen wählbarer Personen enthalten, als in der Gemeinde Landrätinnen oder Landräte zu wählen sind, und keinen Namen mehr als zweimal. Enthält ein Wahlvorschlag mehr Namen, werden die letzten vom Gemeinderat gestrichen. Jeder Wahlvorschlag muss eine geeignete Bezeichnung (Partei- oder Wählergruppenbezeichnung) tragen, die ihn von anderen Wahlvorschlägen unterscheidet.

Gemeinde    
Unterzeichnete
	Name
	
	Vorname
	
	Wohnadresse
	
	Unterschrift
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Der Wahlvorschlag muss von wenigstens 15 in der Gemeinde wohnhaften stimmberechtigten Personen handschriftlich unterzeichnet sein. Der oder die mit Nr. ___ bezeichnete Unterzeichnete gilt als Vertretung des Wahlvorschlags in Sinne des Art. 7 des Gesetzes über die Verhältniswahl des Landrats und der oder die mit Nr. ___ bezeichnete Unterzeichnete als deren resp. dessen Stellvertretung. Verzichten die Unterzeichneten darauf, eine Vertretung und Stellvertretung zu bezeichnen, so gelten diejenigen als Vertretung und Stellvertretung, deren Namen in der Reihenfolge der unterzeichneten Personen an erster oder zweiter Stelle stehen.

[image: image1.png]